
W S  3HS neu - 233/31
BStU 

ö 0 016 S -  1 0 9  -

die Straftat sowie zur Festigung. c'er Dewoislage entsprechend - 
den dazu in Abschnitt 2.2.3. entwickelten Hinweisen i 
Neu erschlossene Beweismittel und die dadurch neu bekennt 
werdenden Informationen dürfen nicht ohne Cborprüfung in das 
Rekonstrulctionsbild cinflioßen. Sofern oben unter 2 .3.3 , 1 .  

dargestellte ! 'öglichkeiten der Bestimmung ihres Wahrheits- 
wertos existieren, sind cis zu nutzen. Wenn sich solche Mög
lichkeiten nicht bieten, sind das neue Beweismittel und die 
daraus resultierenden Informationen dennoch einer gründlichen 
Beurteilung ihres Wahrheitsgehalts zu unterziehen. Da es sich 
bei den nicht sofort oder nicht umfassend überprüfbaren In
formationen häufig um Aussagen von Beschuldigten oder Zeugen 
handelt , sollen hier die wicht ipsten Aspekte dor Beurteilung.. 
des V/ahrheitcgohalts von Beschuldigtqnausscgeji dargestellt wer
den.

Ausgangspunkt ist die msrxistisch-lep,i'histischo Erkenntnis... j&r,daß jeder gesunde Mensch in der ist, unter zielstrebiger
Nutzung seiner Sinnesorgane und mittels dos Denkens die 
objektive Realität adäqu#t. widorzuspiegaln. Das gilt selbstver
ständlich auch für Beschuldigten. Er ist grundsätzlich
fähig, die objektiven und subjektiven Umstände von ihm ge
planter, vor bereitest er und durchgeführter Handlungen und ihre 
Wechselbeziehungen zur natürlichen und gesellschaftlichen Um
welt entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten wahrzunehmen, 
im Gedächtnis zu speichern und wiederzugeben. Die Handlungs
prozesse, ihre Wahrnehmung, Einprägung und Bewertung sowie 
im besonderen Maße die Aussagcleistungcn des Beschuldigten sind 
jedoch stark durch die Persönlichkeit des Beschuldigten, be
sonders durch seine Einstellungen und Motive geprägt , so daß 
nebpn Momenten der objektiven Widerspiegelung immer auch ver
fälschende und mitunter fälschende Momente der subjektiven Be
wertung und Entstellung des Wiclergespiegelton in die Aussage
leistungen des Beschuldigten eingehen. Diese Erkenntnisse 
der marxistisch-leninistischen Psychologie berechtigen unseres 
Erachtens jedoch nicht dazu, jeder Beschuldigtenaussage von 
vornherein die Eigenschaft abzusprechen, die objektive Realität 
wahrheitsgemäß widsrzuspiogeln. Das würde ebenso einen Verstoß


